
Dieser Versicherungsschutz wird 
im Baukastenprinzip angeboten. 
Dabei müssen immer minde-
stens zwei Bausteine aus dem 
ambulanten Bereich gewählt 
werden und dazu wahlweise der 
Krankenhaustarif.

Zahnbehandlungen
Im Grundbaustein für Zahnbe-
handlungen werden folgende 
Leistungen erstattet:

•	Zahnbehandlung zu 100  % 
(konservierend, chirurgisch, 
paradontologisch etc.)

•	Zahnprophylaxe zu 100 % 
(professionelle Zahnreinigung, 
Versiegelung, Fluoridierung etc.)

•	Kieferorthopädische Behand-
lungen (inkl. Mehrkostenver-
einbarungen) zu 80 %

Für den Bereich Zahnbehand-
lung und Zahnprophylaxe gelten 

keine Wartezeiten.

Zahnersatz BASIS
Im Basistarif werden grundsätz-
lich immer mindestens 30 % des 
Rechnungsbetrages erstattet, 
bis zum Höchstsatz der GOZ. 
Führt man regelmäßig Bonus-
heft, erhält man 35 % (nach fünf 
Jahren) oder sogar 40 % (nach 
zehn Jahren). Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
werden nicht angerechnet. Die 
Gesamtleistung ist auf 80% des 
Rechnungsbetrages beschränkt.

Wird nur die Regelversorgung 
der gesetzlichen Krankenkasse 
in Anspruch genommen, werden 
auch hier 100 % des Rechnungs-
betrages erstattet.

Zahnersatz TOP
Im Tarif Zahnersatz Top werden 
Zahnersatzmaßnahmen minde-

stens zu 80 % des Rechnungsbe-
trages erstattet. 

Führt man regelmäßig Bonusheft, 
so erhöht sich die Erstattung auf 
85 % (nach fünf Jahren) oder so-
gar auf 90 % (nach zehn Jahren). 
Vom Erstattungsbetrag werden 
die Vorleistungen der gesetzli-
chen Krankenkasse abgezogen.

Wird nur die Regelversorgung der 
gesetzlichen Krankenkasse in An-
spruch genommen, werden 100 % 
des Rechnungsbetrages erstattet.

Welche Kosten werden erstattet?

Als Zahnersatz gelten Zahnpro-
thesen, Zahnkronen, Teilkronen, 
Zahnbrücken, Stiftzähne, Inlays 
und Implantate.

Mitversichert ist neben dem 
eigentlichen Zahnersatz auch 
dessen Reparatur, funktionsthe-
rapeutische und -analytische 
Maßnahmen, Diagnosekosten, 

sowie Weichgewebs- und kno-
chenaufbauende Maßnahmen.

Erstattungsfähig sind die Ko-
sten nach der jeweils gültigen 
amtlichen Gebührenordnung für 
Zahnärzte und Ärzte bis zu den 
dort festgelegten Höchstsätzen.

Heilpraktiker
Erstattungsfähig sind 80 % 
der Behandlungskosten durch 
Heilpraktiker oder Ärzte. Diese 
Summe ist auf 1.250 EUR pro 
Kalenderjahr (in den ersten 24 
Monaten auf 600 EUR) begrenzt.

Gesundheit plus
•	Erstattung zahlreicher ambu-

lanter Vorsorgeuntersuchun-
gen bis zu 500 EUR innerhalb 

von 24 Monaten. 
•	Praxisgebühr.
•	Brillen alle zwei Jahre bis zu 

200 EUR oder alle drei Jahre 
bis zu 300 EUR.

•	Im Ausland Übernahme von 
akuten Behandlungskosten.

Clinic und Clinic2
•	Gesondert berechnete ärztliche 

Leistungen und die Aufnahme- 
und Abschlussuntersuchung.

•	Sowohl stationäre als auch 
ambulante Operationen.

•	Gesondert berechnete Unter-
kunft und Verpflegung im Ein- 
oder Zweibettzimmer.

•	Notwendiger Transport zum 
und vom Krankenhaus bis zum 
Gesamtbetrag von 250 EUR

•	Ein Ersatzkrankenhaustagegeld 
bei Verzicht auf zustehende 
Leistungen.

Zusätzlich in Clinic2
•	Behandlungen in gemischten 

Heilanstalten sind auch ohne 
vorherige Zusage des Versiche-
rers immer mitversichert. 

•	Für Kinder bis 14 Jahre wird 
ein Kurtagegeld von 10 EUR 
gezahlt, für jeden Tag einer 
Kur, die auf eine stationäre 
Behandlung folgt.

•	Rooming-in, wird bis zum 
12ten Lebensjahr gezahlt.

•	Für Fahrtkosten und Übernach-
tung bei einer ambulanten 
Operation wird eine Kostenpau-
schale von 200 EUR gezahlt.

Erstattungsbeispiel
Zahnersatz auf GKV-Niveau

Ihre Situation: Die Regelversorgung reicht Ihnen 
aus. Einen Eigenanteil möchten Sie nicht haben.

Die Lösung: Sowohl mit dem Tarif Top, als auch mit 
dem Tarif Basis können Sie zusammen mit der GKV 
die Regelversorgung zu 100 % absichern.

Beispiel: Ein fehlender Backenzahn wird durch 
eine dreigliedrige Brücke, bestehend aus zwei Kro-
nen und einem Brückenglied, ersetzt. Zwei Zähne 
müssen abgeschliffen und überkront werden. Die 
Kosten betragen im Rahmen der Regelversorgung  
546,60 EUR.

Der Eigenanteil beträgt 0,- EUR

Privatpatient bei Zahnersatz

Ihre Situation: Die Regelversorgung reicht Ihnen 
nicht aus. Sie möchten eine höherwertige oder 
andersartige Versorgung mit Zahnersatz.

Die Lösung: Besonders mit dem Tarif TOP können 
Sie die Leistung für höherwertigen Zahnersatz bis 
zu 90 % absichern. 

Beispiel: Ein fehlender Backenzahn wird durch ein 
Implantat ersetzt. Die beiden Zähne rechts und 
links davon bleiben in vollem Umfang erhalten. 
Die Kosten betragen 1.396,04 EUR. Das Bonusheft 
wurde regelmäßig seit über 10 Jahren geführt.

Der Eigenanteil beträgt 139,60 EUR
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Heilpraktiker-Leistungen
Erstattet werden alle Verrichtungen der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) sowie die folgen-
den Behandlungsmethoden:
•	Akupressur 
•	Akupunktur (einschließl. Zungen-, 

Puls-, Meridian und Punktdiagno-
stik, Injektionen und Quaddelun-
gen in Akupunkturpunkte) 

•	Anthroposophische Medizin 
•	Antihomotoxische Medizin 
•	Aromatherapie 
•	Ausleitende Verfahren (Aderlass, 

Baunscheidt-Behandl., Biersche 
Stauung, Blutegelbehandl., Can-
tharidentherapie, Fontanellen-
therapie,  Pustulantien-Behandl.)

•	Ayurveda 
•	Biochemie nach Schüssler 
•	Bioenergetische Medizin 
•	Blutuntersuchungen nach v. 

Brehmer, Enderlein usw. 
•	Carcinochrom-Reaktion 
•	Chiropraktik (Chirotherapie) 
•	Colon-Hydrotherapie 
•	Eigenblutbehandlung 

•	Eigenharnbehandlung 
•	Elementartherapie 
•	Gasgemischinjektionen 
•	Hautwiderstandsmessungen 
•	Heilmagnetische Behandl.
•	Homöopathische Behandl. 

(einschließl. homöopathischer 
Hochpotenzen) 

•	Homöosiniatrie 
•	Hydrotherapie 
•	Hyperthermie 
•	Irisdiagnostik (Augendiagnostik) 
•	Isopathie 
•	Kinesiologie 
•	Kristallographie 
•	Lasertherapie 
•	Lymphdrainage 
•	Mikrobiologische (mikroöko-

logische) Medizin einschließl. 
Autovaccine 

•	Nervenpunktmassage 
•	Neuraltherapie 

•	Nosodentherapie 
•	Organotherapie (einschließl. En-

zymtherapie, Thymustherapie, 
Zelltherapie) 

•	Orthomolekulare Medizin 
•	Osteopathie 
•	Ozontherapien 
•	Physikalische Therapien
•	Phytotherapie 
•	Reflexzonenmassagen 
•	Regulationsmedizin und Matrix-

therapie 
•	Roedersches Verfahren 
•	Sauerstofftherapien 
•	Segment-/Maximaldiagnostik u. ä. 
•	Shiatsu 
•	Spagyrik 
•	Thermotherapie 
•	Traditionelle chinesische Medizin 

(einschließlich Qi- Gong, Tai-Qi, 
Moxatherapie, Moxibustionen) 

•	Ultraschalltherapie



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• Sie entscheiden selbst – und nicht Ihre 
Krankenkasse – über die Art der Gesund-
heitsversorgung.

•• Zahnersatz: Aufstockung der Erstattung 
von Zahnersatz, Inlays und Implantaten 
auf bis zu 90 % des Rechnungsbetrages

•• Zahnbehandlung: Erstattung auch für 
Kieferorthopädie (80 %), Zahnbehand-
lung und Prophylaxe.

•• Gesundheit plus: Übernahme aller 
Zuzahlungen, Vorsorgeuntersuchungen, 
Auslandsschutz, Brillen bis 300 EUR

•• Heilpraktiker: Übernahme von Natur-
heilverfahren zu 80 %, bis 1.250 EUR 
jährlich

•• Clinic: Einbettzimmer, Chefarztbehand-
lung

•• Clinic2: Zweibettzimmer, Chefarztbe-
handlung, Leistungsbonus, Testsieger 
bei Ökotest 06/2008

•• Schadensfreiheitsrabatt

•• Besonders günstig durch Kalkulation 
ohne Altersrückstellungen

Krankenzusatzversicherung: 
CSS

Unschlagbar günstig
Eine Gesundheitsversorgung mit 
absoluten Höchstleistungen muss 
nicht teuer sein – das beweist die-
ser innovative Tarif.

Der Tarif, den wir Ihnen vorstellen, ist die 
ideale Ergänzung zu Ihrem gesetzlichen 
Krankenversicherungsschutz. Da, wo die 
Leistungen der Krankenkasse aufhören, 
setzt dieser Tarif an, füllt die entstehenden 
Lücken auf und leistet in allen Bereichen 
absolute Höchstleistungen.

Durch ein Baukastensystem kann man sich 
den gewünschten Versicherungsschutz 
individuell zusammensetzen und durch 
eine moderne Kalkulationsmethode und 
einen Schadensfreiheitsrabatt bietet dieser 
Tarif gleichzeitig ein unschlagbares Preis-
Leistungsverhältnis.

Mit diesem innovativen und bedarfsgerech-
ten Versicherungsschutz sichern Sie ihr 
wertvollstes Gut: Ihre Gesundheit.

(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-kzv_css.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. Natürlich können Sie 
sich Ihre Unterlagen auch über 
den Postweg von uns zusenden 
lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.

110.1.0116-3.00

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Versicherungsbeginn kann nur 
der erste Tag eines Monats sein.  
Die Vertragsdauer beträgt ein 
Jahr und verlängert sich still-
schweigend immer um ein wei-
teres Jahr, wenn Sie den Vertrag 
nicht drei Monate vor Ende des 
lau fenden Versicherungsjahres 
kündigen.

Der Vertrag beinhaltet eine 
allgemeine Wartezeit von drei 
Monaten und eine besondere 
von 8 Monaten. Diese Regelung 
dient dazu, bereits anstehende 
Behandlungen weitgehend aus-
zuschließen, da dies sonst zu 
einem enormen Beitragsanstieg 
führen würde. Die allgemeine 
Wartezeit entfällt bei Unfällen 
und für die Bereiche Zahnbe-
handlung und Zahnprophylaxe.

Schadensfreiheitsrabatt
Werden in einem Jahr keine 
Leistungen in Anspruch genom-
men, ist ein Schadensfreiheits-
rabatt möglich:

SF 0-5	 100 % 
SF 6	 95 % 
SF 7	 90 % 
SF 8	 85 % 
SF 9	 80 % 
SF 10	 75%

(Im Clinic gilt eine gesonderte 
Regelung)

Bei Vertragsbeginn wird man in 
SF 5 eingestuft und man verbes-
sert seinen Schadensfreiheitra-
batt jedes Jahr um eine Stufe. 

Werden Leistungen in Anspruch 
genommen, so erfolgt eine Rück-
stufung um 4 Schadensfreiheits-
klassen.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Versicherer ist die Schweizer 
CSS Versicherung. Mit insgesamt 
1,2 Millionen Versicherten ist die 
CSS zudem einer der bedeuten-
sten europäischen Versicherer. 

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 


